
Es ad 0 eraJoſ Noval
gegebene, ausführliche erk „Commentarium Codicem IuT. G&un. Lib

Processibus“ nicht mehr enutzen konnte Auf dem Gebiete des kir
en Prozeßrechtes gilt römiſchen Kreiſen als erſtklaſſige Auto⸗
rität, wie ich mich erſönli überzeugen konnte Und der Tat iſt ein Werk,
deſſen Band binnen kurzem erſcheinen wird, Eemn ganz3 vorzügliches, 1
wohl bisher der analytiſche Kom mentar des 1 De Processibus.

Bei der ſorgfältigen Lektüre des Werkes ind mir olgende Punkte
aufgefallen als verbe  erungsbedürfti für ene Neuauflage In Mono⸗
graphie über das kir  1  E Prozeßrecht dürfte erwünſcht ſein, neben
allgemeinen geſchichtlichen Entwicklung der kirchlichen Geri  Sbarkeit und
des Verfahrens auch bei den einzelnen Inſtituten oder Abſchnitten Eeme
beſondere, Urze, Entwicklung anzuführen, wie das oval, Wernz,Lega auch tun Dr ynen iſt nicht Auditor Rotae, wie 8, Nota
geſagt wird, ondern bloß Advokat 109 ird geſagt „Die age
laesio EHROTIDIS (can. 1684, erliſſcht nach zwei Jahren.“ Dies entfſpricht
nicht dem Sinn des angeführten Kanon. 143 Daß Ungetaufte und
Häretiker i der ege nicht zum Zeugniſſe! kirchlichen Prozeſſen zugelaſſen

1, ergeben.ſind, dürfte ſich wohl kaum QAQus dem zitierten Cn. 2027,
166 ird geſagt, die Wiedereinſetzung Ul den früheren Stand des wege

Contumacia Verurteilten) kann nur innerhalb vier onaten egehrt werden
Es muß nach CaJ. 1847 heißen innerhalb drei onaten (trimestre). Das
auf 187, II. Geſagte gilt nicht für die gewährte, ondern für die EL
Uchte restitutio integrum vgl. CalI. Auf 213 ird geſagt, daß
das impedimentum ſeiner Natur nach als öffentli  Ees Ehehinder⸗
nis gelte V.

ſt das wohl ohne Einſchränkung richtig? Das gleiche gilt von
der Behauptung auf 266, daß die Suspenſion der ege auf ge⸗
richtlichem ege ausgeſprochen werde. Ferner von der Behauptung
auf Zenſuren können außergerichtlich, Vindikati  rafen nur Wege
eines geri  en Verfahrens verhängt werden. Auch enthä der angeführte
CII. 1576, 81, II. 2, nichts 3Uum Beweiſe für teſe Anſicht Könnte nicht zum
Beiſpiel der Biſchof die Vindikativſtrafe der Verweigerung des kirchlichen
Begräbniſſe außergerichtlich verhängen? Nicht oder doch miß⸗
verſtändli iſt, enn auf geſagt ird „Für rozeſſe über die Un⸗
gültigkeit Profeß iſt die de Rel zuſtändig.“ Der zitierte C&n. 251
agt ausdrücklich, daß dieſe Kongregation 9 keine rozeſſe ührt, onderr
„Quaestiones Omilles 8Suae cCompetentiae linea disciplinari dirimit“. Das

gilt von der Congregatio Orientalis (can. 257, 3 Ebenſo iſt ES nicht
9 enn geſagt wird, daß das korum delieti auch für
Regulare gelte, die außerhalb ihres —ꝛ— Eeln De  ikt begangen en
Der zitierte CN. 616, 2, Igt ausdrücklich, daß Regulare nu  — dann
vom Ordinarius loci beſtraft werden können, IN0O PTOPIIO
PSIIOTE praemonito puniantur“.

teſe und noch ernige andere kleine Aus  V  3  etzungen, die miu notiert
habe, ſollen der irklich gediegenen Arbeit Eichmanns keinen Eintrag tun
Bei der Erſtauflage eines Werkes paſſieren wohl jedem Autor kleine erſehen.

reiburg eiz Dr Prümmer B., UnivProf
5) Katholiſche Wirtſchaftsmoral. Von Dr 60 t 0e publ. ranz

Xaver Eberle, Domkapitular Ugsburg. 80 118) Frei⸗
burg Br 1921, Herder. 2ͤ0—

Im modernen Wirtſchaftsleben iſt der am die rund⸗
ätze den Vordergrund geſtellt Der Materialismus als Weltanſchauunghat auf wirtſchaftlichem Gebiete verſagt, da die Not der Zeit lauter denn16
predigt, daß die materielle Wohlfahrt der Völker vo  3 Y der Mo⸗
ralität ! Volks Uund Wirt  chaftsleben abhängig iſt Von dieſen edanken
geleitet, beleuchtet der rfaſ die Brüchigkeit und Unwahrheit der mam⸗



moniſtiſchen Wirtſchaftsordnung und verteidigt, auf bewährte Autoren
fu end, die Richtigkeit der auf chriſtlich⸗ſolidariſtiſcher Grundlage ruhenden
ökonomiſchen Ordnung, indem EL mit Routine und großer Sa  enntni
die Grundlage und die Einzelforderungen der katholiſchen Wirtſchaftsmoral,
wie Arbeit, Kapitalismus, gerechter Lohn, ins und Grundrente, gerechter
Prei  7 Streik, Eigentum meiſterha zur Darſtellung bringt. Das
Buch ird für Vereinszwecke und für den Unterricht höheren Schulen
ausgezeichnete Dienſte eiſten

len. Zehentbauer.
Ehrengabe deutſcher W' Dargeboten vbon kath Gelehrten,

herausgeg. von ranz Feßler Mit 34 Bildern Lex 80 (XX 8583
Bildertafeln) Freiburg Br 1920, Herder. Geb un Leinw 250.—

„Dem Prinzen ohann eorg Herzog 3 Sachſen zUm 5 Geburts⸗
tag gewidmet!“ Auch ein in der jetzigen vo  2 pſeudo⸗demokrati

en
Taumel ergriffenen Zeit. aufrechte Männer der Wiſſenſchaft en
zuſammengetan, 7  dem Fürſten aus altem, ruhmreichem tamme, dem wür⸗
digen Vertreter ohen, wiſſenſchaftlichen Strebens, dem gelehrten nke
und Geiſteserben eines Philalethes ein ragendes Denkmal treuer ank
Arkeit und rückhaltloſer Anerkennung“ darzubringen. Den Reigen eröffnen
mit Ufſatzen über „Religion und irche“ ünf Kirchenfürſten un
Vortritt von zwei Kardinälen; als echſter Imm nachträglich noch emn Miſ⸗
ſionsbiſchof (Hennemann von Kamerun); Gelehrte mit klingenden
Namen eiſten ihnen gleichſam Aſſiſtenz, wie Nikel, Pohle, Zahn, Herwegen,
Lemmens, Baumſtark V.  olgt die Abteilung „Kunſ 14 etreut von anderen,

Jüngern und Meiſtern; wir egegnen da Namen wie Kreitmaier, Wilpert
aufmann, Swoboda, Paſtor, Muth, Neuwirth. Beiträge 3uu „Literatur“
bringen ünf Mann, darunter Krebs und Koſch omer, Dante, Ad Stifter
werden gewürdigt. Kirſch, Griſar, Grauert, Es, ardauns, mit
fünf anderen flegen die „Ge  ichte“ Unter der Rubrik „Verſchiedenes“
ſchließen den Zug A ademacher, dsmann und Seb Oer, letzterer
als einſtiger Erzieher des Gefeierten etzt dem Monument die Krone auf
mit einer allerliebſten Schilderung des Lebens und Treibens ſeinerzeit In
der Familie des Prinzen Georg 3 Hoſterwitz

Es würde 8 eit ühren, alle Aufſätze im einzelnen hier beſprechenzu wollen. Für ihre Gediegenheit und Zuverläſſigkeit bürgen zumeiſt chon
die Namen der Tfaſſer an en allgemeinere, ozu agen program⸗
mati  —  che Bedeutung. So „Protoevangelium und Weltgeſchi

1. (Erzbiſchof
Faulhaber, gei  Ei und tiefſinnig, wie immer), „Um die Cele Unſeres
Volke (Biſchof eppler), „Kant und die Gottesbeweiſe“ (Baumgartner),
ufgaben und tele der ogmati In der Gegenwart“ (Pohle), „Die wiſſen⸗
ſchaftliche

—* Befähigung für die Amtsführung des Klerus nach dem neuen
COdex iuris can.“ (Herausgeber), „Theologi Grundbegriffe der kirchlichen
Kunſt“ (Kreitmaier), „Michelangelos Schönheitsideg Neuß), „Die wiſſen
ſchaftlichen Aufgaben de Katholizismus und die Görres⸗Geſellſchaft“ Rade⸗
macher), „Ideogle Naturauffaſſung einſt und jetzt“ (Wasmann) Beſonderes
Intereſſe ürften noch beanſpruchen „Taulers Myſtik in ihrer Stellung
zUr Kirche“ (Zahn), die als völlig Orrekt dargetan wird; „Das katholiſche
Miſſionswerk un den Hohenzollernkaiſern“ ouis); „Leben, Lebensweis⸗

eit und Lebenskunde Baſiliu G.“ Ittig); „Die Biſcho bei Ori⸗
genes“ (Göller); „Jugendbriefe Georgs Hertling“ Spahn)

Nun enn leiner Beitrag zuLl Verbeſſerung des großen enkma
734, Anm „temerei fosse (verſchrieben ſtatt ad?) irritarlo 45

J.

ſt vielmehr verleſen ſtott 738 oben iſt der Satz „Die von Mejer
unangefochten“ verſtümme bis zur Unverſtändlichkeit. bn macht die

Ausſtattung dem bekannten Verlag alle Ehre
au
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